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AC BAVARIA GOLDBACH  

1902 – 2024 

122 Jahre Ringen in Goldbach  

 

Deutscher Mannschaftsmeister 

1987, 1989, 1991, 1992, 1993,  

1994, 1995, 1996, 

Deutscher Vize-Mannschaftsmeister 

1988, 1990, 1997, 1998 

Vize-Europapokalsieger 

 

1. Vorsitzender 

Michael Heeg 

Dammer Weg 29, 63773 Goldbach 

 

Steuernummer: 204/107/00027 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die Generalversammlung des 

AC Bavaria Goldbach 1902 e.V. 

63773 Goldbach 

 

  

 

 

 

 

Antrag zur Satzungsänderung            Goldbach, den 26. März 2024 

 

 

Werte Mitglieder des AC Bavaria Goldbach 1902 e.V., 

 

die Vorstandschaft in Personen von Michael Heeg, Joseph Schilbach, Patrick Klebing, Martin 

Hammer, Christian Lückel und Katharina Kurz beantragen zur Generalversammlung am 27. 

April 2024 in der Gaststätte am Weberborn die Anpassung der Vereinssatzung. 

In Anbetracht der Verantwortung des AC Bavaria Goldbach 1902 e.V. für die uns 

anvertrauten Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene sowie für die aktiven 

Funktionsträger*innen beschloss die Vorstandschaft des ACB am 26.02.2024 die Umsetzung 

und das Konzept mit dem Ziel, die Prävention von Kindeswohlgefährdung und von 

sexualisierter Gewalt im gesamten Verein und wenn möglich, die Sensibilisierung zu diesen 

Themen im Umfeld aller zu verbessern. 

Der ACB setzt sich für das Wohlergehen aller ihm anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen sowie für die aktiven Funktionsträger*innen ein. Sie sollen keine 

Gewalt und Diskriminierung erleben. Dazu sollen sie im Sport Unterstützung und Schutz 

durch die Verantwortlichen erfahren. 

Daher beantragen wir die Anpassung der Vereinsatzung in folgenden Punkten: 

• §1 Abs. 6 (Der Vorschlag ist Seite 2 des Antrages zu entnehmen) 

• §6, Abs. 3c (Der Vorschlag ist Seite 2 des Antrages zu entnehmen) 

 

Wir bitten eure Unterstützung, Hilfe und um Genehmigung des Antrages. 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

 

 

In Namen der Vorstandschaft des AC Bavaria Goldbach 

Michael Heeg 

1. Vorsitzender 

  

AC BAVARIA 1902 e.V. Goldbach * Postfach 1112 * 63769 Goldbach 
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§1 Name, Sitz und Zweck 

… 

3. Der Verein ist politisch, ethnisch und religiös neutral. 
Der AC Bavaria Goldbach ist parteipolitisch neutral. Er bekennt sich zu den 

Grundsätzen der Kindes- und Menschenreche, zur Freiheit des Gewissens und 

der Freiheit in demokratischer Gesellschaft. AC Bavaria Goldbach wendet sich 

gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie gegen antidemokratische, 

nationalistische und antisemitische Tendenzen. Er fördert die Gleichstellung der 

Geschlechter sowie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und 

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Er tritt allen auftretenden 

Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, insbesondere wegen 

ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder Behinderungen entgegen.  

Der AC Bavaria Goldbach tritt für das Recht auf körperliche und psychische 

Unversehrtheit ein. Dies umfasst das Wohlergehen aller ihm anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen sowie insbesondere ein couragiertes Eintreten 

gegen sexualisierte Belästigung und Gewalt sowie Diskriminierung. Der AC 

Bavaria Goldbach fördert eine Kultur des Hinsehens, der Transparenz und des 

Handels, die Betroffene ermutigt über ihr Leid zu sprechen. Er schafft ein Klima, 

in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor sexualisierter, körperlicher und 

psychischer Belästigung und Gewalt geschützt sind und potentielle Täter/innen 

abgeschreckt werden.  

 

§6 Verlust der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. 
Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 
2. Der Austritt muss bis zum 01.12. des Geschäftsjahres schriftlich an den Vorstand 

gerichtet sein. Für das Geschäftsjahr der Kündigung ist der vollständige 
Vereinsbeitrag zu entrichten.  

 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, durch Beschluss des 

Vereinsausschusses aus dem Verein ausgeschlossen werden:  
 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 
b) wegen Zahlungsrückständen mit Beiträgen von mehr als einem 

Jahresbeitrag trotz zweifacher Mahnung 
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins  

oder groben unsportlichen Verhaltens.  
- Dazu gehört die Missachtung von Grundsätzen des Kinder- und 

Jugendschutzes, wie dies im Verhaltenskodex AC Bavaria Goldbach 
1902 e.V. niedergelegt ist. 

- Dazu gehört auch die Kundgabe rechtsextremistischer, rassistischer 
oder fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens 
beziehungsweise Zeigens rechtsextremer Kennzeichen und/ oder 
Symbole. 

- Dazu gehört grobes, unsportliches Verhalten. 
 

Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich per Einschreiben mitzuteilen. 


